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B e w e r t u n g s g u t a c h t e n  
 

1. Allgemeines 

1.1. Auftrag  

Herr Mag. Wolfgang Schmitzer, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachver-
ständiger, wurde aufgrund des Beschlusses des Bezirksgerichtes Innere Stadt Wien mit der 
Schätzung der Liegenschaftsanteile 1030 Wien, Khunngasse 9, GB 01006 Landstraße, EZ 
2529, GST-NR 1126/66, B-LNR 9: 43/1823-Anteile verbunden mit Wohnungseigentum an 
W Top 6, beauftragt. 

Zweck ist die Ermittlung des Verkehrswertes der genannten Liegenschaftsanteile nach den 
Vorgaben des Liegenschaftsbewertungsgesetzes im Rahmen der mit Beschluss des BG 
Innere Stadt vom 03.07.2025 angeordneten Zwangsversteigerung. 

1.2. Bewertungsstichtag 

03.09.2025 (Datum der Befundaufnahme) 

1.3. Grundlagen und Unterlagen der Bewertung 

• Besichtigung und Befundaufnahme der allgemeinen Teile des Gebäudes, der gegen-
ständlichen Wohnung Top 6 am 03.09.2025 in Anwesenheit des Mieters, des Vertre-
ters der betreibenden Partei sowie SV Mag. Wolfgang Schmitzer und seinen Mitarbei-
tern (Elke Dostal-Hapta, Thomas Griebl) 

• Einsichtnahme in den Bauakt bei der zuständigen Baubehörde am 02.09.2025:  
• Einreichplan Aufzugseinbau und DG-Ausbau vom 21.06.2007 
• Baubewilligung Aufzugseinbau und DG-Ausbau vom 06.08.2007 
• Aufzug-Anzeige vom 07.11.2012 
• Ausführungsplan Top 6 vom 15.02.2019 
• Ausführungsplan Kellergeschoss vom 15.02.2019 
• Ausführungsplan Aufzugseinbau und DG-Ausbau vom 15.02.2019 
• Fertigstellungsanzeige Bauvorhaben vom 10.06.2020 

• Einsichtnahme in die Urkundensammlung beim Bezirksgericht Innere Stadt Wien, 
insbesondere Wohnungseigentumsvertrag und Nutzwertgutachten zu TZ 1028/2013  

• Auskünfte der Hausverwaltung Gustav Petri & Co. Immobilien-Treuhand GmbH (1010 
Wien, Hegelgasse 6/2) vom 04.09.2025 samt übermittelten Beilagen:  
• Vorschreibung ab 09/2025 
• Reparaturrücklage 
• Energieausweis 

• Grundbuchsauszug vom 24.07.2025 
• Div. Grundbuchabfragen Vergleichsgrundstücke 
• Abfrage Immoservice Austria (www.immoservice-austria.com/) 
• Flächenwidmung- und Bebauungsplan der Stadt Wien 

(www.wien.gv.at/flaechenwidmung/public/) 

• Kriegssachschädenplan um 1946 
• Orthofotos, Standortumgebung, Infrastruktur  

(www.wien.gv.at/stadtplan, www.openstreetmaps.com, maps.google.at, www.hora.gv.at) 

• Abfrage Verdachtsflächenkataster (www.umweltbundesamt.at/vfka) 

http://www.wien.gv.at/flaechenwidmung/public/
http://www.wien.gv.at/stadtplan
http://www.openstreetmaps.com/
http://www.hora.gv.at/
http://www.umweltbundesamt.at/vfka
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• Lärmkarte (maps.laerminfo.at) 

• Häuser Kataster nach Salzberg 
• Preiserhebungen 
• Immobilienpreisspiegel 2025 vom Fachverband der Immobilientreuhänder 
• Vergleichspreissammlung  
• Fotodokumentation der angefertigten Bilder im Zuge der Befundaufnahme 

1.3.1. Beilagen 

• Grundbuchsauszug vom 24.07.2025 
• Fotos vom 03.09.2025 
• Nutzwertgutachten und Wohnungseigentumsvertrag 
• Bescheide und Fertigstellungsanzeigen 
• Ausführungspläne 
• Energieausweis vom 30.09.2022 
• Mietvertrag vom 14.05.2021 samt Mietvertragsverlängerung vom 02.06.2025 
• Gutachten gemäß § 37 WEG 2002 über den Bauzustand vom 18.12.2008 
• Gutachten über den Bestand an Wohnungen vom 21.03.2011 

1.4. Literatur 

• Liegenschaftsbewertungsgesetz 
• ÖNORM B 1802 Liegenschaftsbewertung Grundlagen; 01.12.1997 
• ÖNORM B 1802-2 Liegenschaftsbewertung DCF; 01.12.2008 
• ÖNORM B 1802-3 Residualwertverfahren; 01.08.2014 
• Wohnungseigentumsgesetz i.d.g.F. 
• Exekutionsordnung i.d.g.F. 
• Bauordnung Wien i.d.g.F. 
• Ross/Brachmann/Holzer, Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des Ver-

kehrswertes von Grundstücken, 29. Auflage 2005 
• Rössler/Langner/Simon/Kleiber, Schätzung und Ermittlung von Grundstückswerten, 

7. Auflage 
• Bienert-Funk, Immobilienbewertung Österreich, 3. Auflage, 2014 
• Heimo Kranewitter, Liegenschaftsbewertung, 6. Auflage, 2017 
• Funk/Kothbauer/Kohlmaier/Volk, Immobilienlexikon, 1. Auflage, ÖVI 2004 
• DI F.J. Seiser, Ertragswertverfahren Teil 1 und 2, Liegenschaftsbewertungsakade-

mie Graz, 01/2004 
• Sven Bienert, Bewertung von Spezialimmobilien, 1. Auflage, April 2005 
• Jürgen-Wilhelm Streich, Praktische Immobilienbewertung, 2. Auflage 
• Ing. Franz Kainz, Das Vergleichswertverfahren, E.1, Liegenschaftsbewertungsaka-

demie Graz, 02/2003 
• Bertl/Eberhartinger/Egger/Kalss/Lang/Nowotny/Riegler/Schuch/Staringer, Immobi-

lien im Bilanz- und Steuerrecht, Wien 2007 
• Prodinger, Kronreif, Immobilienbewertung im Steuerrecht, Wien 2007 
• Seiser/Kainz, Der Wert von Immobilien, 2011 
• Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 2010 
• DI Roland Popp, „Sachverständige“, Heft 3/2024, Empfehlungen für Herstellkosten 
• Strafella, Franz, Mietzinsbildung im Rahmen des Wohnhauswiederaufbaugesetzes 

und der Wohnbauförderungsgesetze, „Sachverständige“ Heft 04/2010  

http://www.laerminfo.at/
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1.5. Vorbemerkungen zu Umfang, Inhalt und Gewähr des Gutachtens 

Das gegenständliche Objekt wurde in jenem Umfang besichtigt, wie es dem gezeichneten 
Sachverständigen zugänglich war. Die Befundaufnahme wurde über die Wohnung Top 6 
sowie die allgemeinen Teile des Hauses vorgenommen. Die Naturmaße wurden stichpro-
benartig mit den Planmaßen verglichen und stimmen im Wesentlichen überein.  

Der Bau- und Erhaltungszustand des Wohngebäudes wurde im üblichen Rahmen einer Be-
fundaufnahme erhoben, detaillierte bautechnische Untersuchungen bezüglich der Bau-
grundbeschaffenheit, Tragwerksfunktion, Bausubstanz, Haustechnik, Baubiologie etc. wur-
den dabei nicht angestellt, sondern nur jene augenscheinlichen und stichprobenartigen 
Feststellungen getroffen, welche bewertungsrelevant erscheinen. Eine Überprüfung auf 
zeitgemäße Funktionalität im Sinne eines Bausubstanzgutachtens wurde nicht vorgenom-
men. Dieses müsste einem mit der jeweiligen Materie befassten Bausachverständigen vor-
behalten bleiben.  

Die im Rahmen der Baubestandsbeschreibung ausgeführten Ausstattungsmerkmale bezie-
hen sich auf die im Zeitpunkt der Befundaufnahme sichtbaren Teile der Baulichkeiten, die 
nicht sichtbaren Teile auf vorgelegte und erhobene Unterlagen und Annahmen. 

Obwohl keine augenscheinlichen Anhaltspunkte vorliegen, dass die gegenständlichen 
Grundstücke kontaminiert (siehe Pkt. 2.2.5. Geographisches Informationssystem Altlas-
ten) oder die Bodenbeschaffenheit für die vorhandene oder eine zukünftige Bebauung nicht 
geeignet wäre, müsste bei diesbezüglichen Verdachtsmomenten eine Spezialuntersuchung 
eines Fachgutachters vorgenommen werden. Eine Haftung des gezeichneten Gutachters in 
dem Zusammenhang ist daher auszuschließen. 

Die Wertermittlung dieses Gutachtens bezieht sich ausschließlich auf die Immobilie selbst, 
vorhandenes Inventar, Einrichtungsgegenstände oder sonstige Fahrnisse wurden dabei 
auftragsgemäß nicht berücksichtigt.  

Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Herstellkosten wurden vom Sachverständigen er-
fahrungsgemäß angenommen und dabei von einer der Lage und Nutzung des Objektes 
entsprechenden marktkonformen Ausführung ausgegangen. Allfällige mit den Liegenschaf-
ten in Verbindung stehende Abgabenrückstände sind bei der Bewertung nicht berücksich-
tigt worden. 

Insgesamt wurden bei der Wertermittlung der Liegenschaften Umstände zugrunde gelegt, 
die im Rahmen einer üblichen, ordnungs- und auftragsgemäßen Erhebung des Sachverhal-
tes, insbesondere aufgrund der vorgelegten und eingeholten Informationen erkennbar wa-
ren oder sonst bekannt geworden sind.  

Im Hinblick auf die bei der Bewertung einfließenden Erfahrungswerte und Annahmen kann 
beim Bewertungsergebnis nicht von einer mathematisch exakt berechenbaren Größe aus-
gegangen werden. Es ist auch nicht zwingend davon auszugehen, dass der ermittelte Ver-
kehrswert jenem Wert entspricht, der am Markt, insbesondere kurzfristig, erzielbar ist. 
Obwohl sich die errechneten Verkehrswerte auf einen bestimmten Stichtag beziehen, müs-
sen Umstände, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten werden, berücksichtigt werden. 

Ein zu einem bestimmten Zeitpunkt erzielbarer oder erzielter Kaufpreis muss daher nicht 
gezwungenermaßen dem Verkehrswert entsprechen. Der tatsächlich erzielte Kaufpreis 
hängt daher vielmehr von den jeweiligen subjektiven Wertvorstellungen des Verkäufers 
und des Käufers ab.  
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Bei einer etwaigen Änderung der dem Gutachten zugrunde gelegten Basisdaten, welche zu 
einer Abweichung des Bewertungsergebnisses führen könnten, behält sich der gezeichnete 
Sachverständige vor, eine Ergänzung des Gutachtens oder eine Neubewertung vorzuneh-
men. 

Auf die umsatzsteuerlichen Auswirkungen des Budgetbegleitgesetzes 1998 wird hingewie-
sen. Sollte zuzüglich zum Kaufpreis der bewertungsgegenständlichen Objekte die 20%ige 
Umsatzsteuer in Rechnung gestellt werden, ist der ermittelte Verkehrswert um diesen Be-
trag entsprechend zu erhöhen. Wird das Objekt ohne Verrechnung der Umsatzsteuer ver-
kauft, sind eventuell bereits geltend gemachte Vorsteuerbeträge anteilig zu berichtigen. 

Die Veröffentlichung des Gutachtens oder Mitteilung an Medien in Teilen oder gesamt, be-
darf in jedem Fall der Zustimmung des Gutachters. 

Das vorliegende Gutachten ist nur im Rahmen des erteilten Auftrages zu verwenden und 
dient daher nicht zur Vorlage bei Banken, Versicherungen, anderen Geldgebern oder sons-
tigen Dritten. Diesbezügliche Haftungen werden vom Sachverständigen daher ausge-
schlossen. Der Sachverständige weist darauf hin, dass etwaige Haftungen ausschließlich 
nur im Rahmen der Vermögens- und Schadenshaftpflichtversicherung gedeckt sind. 
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2. Befund 

2.1. Liegenschaft/Grundbuch 

2.1.1. Grundbuch 
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2.1.2. Eintragungen im B-Blatt 

 

2.1.3. Eintragungen im C-Blatt  
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2.2. Lage und Beschreibung der Liegenschaft 

Die Khunngasse befindet sich im 3. Wiener Gemeindebezirk (Landstraße), im Stadtteil Fa-
sanviertel, einem kleinen Grätzl (Stadtviertel), räumlich eingegrenzt durch die Jacquin-
gasse im Westen, den Landstraßer Gürtel im Süden und den Rennweg / die S-Bahn-
Stammstrecke im Nordosten. Die Khunngasse verläuft innerhalb dieses Gebiets und liegt 
relativ zentral im Fasanviertel.  

Der Bezirk Landstraße hat eine Einwohnerzahl von 98.881 (1. Jänner 2025); die Bevölke-
rungsdichte beträgt 13.380 Einwohner pro km².  

 

    

Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs werden in der direkten Umgebung angeboten. 
Ebenso sind alle öffentlichen Einrichtungen wie Behörden, Kindergarten, Schulen, Banken 
etc. in unmittelbarer Nähe vorhanden. Die Khunngasse ist eine einspurige Einbahnstraße. 
Die Kfz-Stellplatzsituation war zum Zeitpunkt der Befundaufnahme entspannt, der Park-
raum im 3. Bezirk wird (wie zwischenzeitig in ganz Wien) bewirtschaftet (Kurzparkzone 
Parkdauer 2h MO-FR 9-22 Uhr).  
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Luftbilder der Liegenschaft: 

   
 
Infrastruktur Umgebung:  

 
Stadtplan (Quelle: Vienna GIS) 
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Erreichbarkeiten öffentlicher Verkehr:  

 
Stadtplan (Quelle: Vienna GIS) 

Linie Station Distanz 
O (Raxstraße  Bruno-Marek-Allee) Kölblgasse 4 Gehminuten 
71 (Schottenring  Kaiserebersdorf) Rennweg 7 Gehminuten 
77A (Rennweg  Lusthaus) Rennweg 7 Gehminuten 
S-Bahnen, regionale Reisezüge Rennweg 7 Gehminuten 
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Erreichbarkeiten Individualverkehr:  

Die Khunngasse ist eine Einbahnstraße und über Nebenstraßen des 3. Bezirks erreichbar. 
Von Norden bzw. Osten kommend erreicht man die Liegenschaft über die A22, A23 Abfahrt 
Landstraßer Gürtel, B221 Gürtel bis Kärchergasse; von Süden über die A22, A23 Abfahrt 
Landstraßer Gürtel, B221 Gürtel bis Kärchergasse, von Westen über die A1, B1, B221, 
Jacquingasse und Mohsgasse bis Kärchergasse. Fahrtzeit A23 Knoten Landstraßer Gürtel: 
4 Minuten (1,6 km), Fahrtzeit A22 Knoten Kaisermühlen: 9 Minuten (6,9 km), Fahrtzeit A1 
Westautobahn Knoten Auhof 21 Minuten (14,8 km). 

 
Straßennetz (Quelle: www.openstreetmap.org) 
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2.2.1. Flächenwidmung und Bebauung 

Der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan PD 8254 vom 15.04.2021 weist „Bauland 
Wohngebiet“, Bauklasse IV, geschlossene Bauweise, Beschränkung der bebau-
baren Fläche 60% des Bauplatzes, max. Bauhöhe 19 m, Schutz- und Wohnzone, 
aus. Die unbebauten Teile der Liegenschaft sind gärtnerisch auszugestalten. Für den hin-
teren Teil der Liegenschaft gelten zusätzlich besondere Bestimmungen: „Für die mit BB4 
bezeichneten Grundflächen wird bestimmt: Die Errichtung von unter- und oberirdischen 
Bauten ist untersagt.“ (Plandokument 8254). 
Auszug Bauordnung Wien, Zulässige Nutzungen § 6 Abs 6: 
„In Wohngebieten dürfen nur Wohngebäude und Bauwerke, die religiösen, kulturellen oder sozialen Zwecken oder der öffentlichen Verwaltung dienen, 
errichtet werden. Die Errichtung von Gast-, Beherbergungs-, Versammlungs- und Vergnügungsstätten, von Büro- und Geschäftsbauwerken sowie die 
Unterbringung von Lagerräumen, Werkstätten oder Pferdestallungen kleineren Umfanges und von Büro- und Geschäftsräumen in Wohngebäuden ist 
dann zulässig, wenn sichergestellt ist, daß sie nicht durch Rauch, Ruß, Staub, schädliche oder üble Dünste, Niederschläge aus Dämpfen oder Abgasen, 
Geräusche, Wärme, Erschütterungen oder sonstige Einwirkungen, Gefahren oder den Wohnzweck beeinträchtigende Belästigungen für die Nachbar-
schaft herbeizuführen geeignet sind.“ 

 
Flächenwidmungsplan (Quelle: Vienna GIS) 

2.2.2. Kriegssachschädenplan um 1946 

In den vom Wiener Stadtbauamt erhobenen Kriegssachschäden an Gebäuden ist die Lie-
genschaft Khunngasse 9 nicht verzeichnet. 

 
Quelle: Wiener Stadt- und Landesarchiv, Kartographische Sammlung  
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2.2.3. Umgebungslärm / Lärminfokarte 

Die Liegenschaft befindet sich in einer normal befahrenen Einbahnstraße. Laut Lärmindex 
des Umweltbundesamtes werden die Schwellenwerte für Straßenverkehr (60 dB am Tag 
und 50 dB in der Nacht) nicht überschritten und auch nicht der Grenzwert für den Lärm 
durch Schienenverkehr (70 dB am Tag und 60 dB in der Nacht).  

In den Karten für Flugverkehr und Industrie wird die gegenständliche Liegenschaft nicht 
ausgewiesen.  

Straßenverkehr 24 h Legende 

 

 

 

 

Schienenverkehr 24 h Legende 
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Straßenverkehr Nacht Legende 

 

 

 

 

Schienenverkehr Nacht Legende 

 

 

 

(Quelle: maps.laerminfo.at) 

* Abweichung zum Beispiel in Wien: 45 dB 

     
  Tag-Abend-Nachtlärmindex Nachtlärmindex  

 Straßenverkehrslärm 60 dB 50 dB  

 Schienenverkehrslärm 70 dB 60 dB  

 Fluglärm 65 dB 55 dB  

 Lärm von IPPC-Anlagen 55 dB 50 dB  
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2.2.4. Umweltsituation / eHora Pass 

 
HORA-Pass – Radius 100 m (Quelle: www.hora.gv.at) 

Anmerkung: In der näheren Umgebung ist eine hohe Oberflächenabflussgefahr an zahlreichen Stellen 
punktuell vorhanden und daher insgesamt als ortsüblich zu beurteilen. 

2.2.5. Geographisches Informationssystem Altlasten 

Das Grundstück ist nicht im geographischen Informationssystem Altlasten verzeichnet (Ab-
fragedatum: 22.09.2025). Bei der gegenständlichen Bewertung wird davon ausgegangen, 
dass das Grundstück frei von Kontaminationen ist. 

 
(Quelle: altlasten.umweltbundesamt.at/) 

Anmerkung: Im sichtbaren Kartenausschnitt sind keine Flächen vorhanden, die gemäß § 18 Abs. 4 
Altlastensanierungsgesetz (ALSAG) zu veröffentlichen sind. Wenn in einem Kartenausschnitt keine 
Flächen (Altablagerungen, Altstandorte, Altlasten) angezeigt werden, bedeutet das nicht, dass in 
diesem Kartenausschnitt keine Altablagerungen oder Altstandorte existieren, da nicht alle bekannten 
Altablagerungen und Altstandorte gemäß Altlastensanierungsgesetz zu veröffentlichen sind. 

  

http://www.hora.gv.at/
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2.3. Beschreibung des Gebäudes 

Das Gebäude wurde als Zinshaus im Jahre 1895 in Massiv-
bauweise mit einem zur Khunngasse gelegenen Straßentrakt 
(Kellergeschoss, 5 Hauptgeschosse, unausgebautes Dach-
geschoss), einem Hoftrakt (Erdgeschoss, 5 Hauptgeschosse, 
Waschküche im Dachgeschoss, Rest unausgebaut) sowie ei-
nem beide Trakte verbindenden Stiegenhaus und insgesamt 
38 Wohnungen errichtet. Die Etagen von Straßen- und Hof-
trakt sind zueinander halbgeschossig versetzt.  

Mit Bescheid vom 6. August 2007 wurde die Errichtung eines 
zweigeschossigen Dachgeschosszubaus mit Gaupen sowie 
Terrassen für vier neue Wohnungen auf dem Straßen- und 
Hoftrakt bewilligt und nach mehreren Planwechseln (4. Aus-
wechslungsplan vom 09.05.2012) ausgeführt. Weiters 
wurde bewilligt, dass die insgesamt 38 bestehenden Wohnungen vom Parterre bis in den 
3. Stock zu 28 Wohnungen (Änderung gemäß Bescheid vom 20. Juni 2011 – 3. Planwech-
sel: 26 statt 28 Wohnungen) zusammengelegt, Sanitärräume eingebaut sowie die Raum-
einteilungen und Raumwidmungen abgeändert werden. Für die hofseitigen Wohnungen des 
Straßentraktes wurde die Herstellung von Balkonen vom Mezzanin bis in den 3. Stock be-
willigt (Änderung gemäß Bescheid vom 20. August 2010 – 2. Planwechsel: 1. Dachgeschoss 
statt 3. Stock). An der hofseitigen Außenwand wurde der Einbau eines Aufzugsschachts in 
einer Stahl-Glaskonstruktion für einen triebwerksraumlosen Personenaufzuges vom Keller-
geschoss bis in das 1. Dachgeschoss bewilligt. Weiters wurden die Errichtung eines Müll-
gefäßsammelraums und eines Kinderwagen- und Fahrradabstellraums in den Innenhöfen, 
die Schaffung notwendiger Einlagerungsräume (= Parteienkeller) im Kellergeschoss sowie 
die Auflassung der Hauswaschküche bewilligt. Die Fertigstellung wurde mit 10. Juni 2020 
angezeigt.  

Das Haus ist mit Gegensprechanlage ausgestattet, die Abstellräume sind im Kellergeschoss 
untergebracht.  

Mit einem Personenlift gelangt man vom Kellergeschoss bis ins 1. Dachgeschoss (7 Halte-
stellen). 

Mit Wohnungseigentumsvertrag TZ 1028/2013 vom 01.10.2012 (Beilage Punkt 6.7.) ge-
mäß Nutzwertgutachten vom 09.05.2011 (Beilage Punkt 6.6.) erfolgte erstmals die grund-
bücherliche Begründung von Wohnungseigentum.  

Laut Nutzwertgutachten bestehen auf der Liegenschaft 26 Wohnungen; sonstige selbstän-
dige Räumlichkeiten und Abstellplätze für KFZ sind nicht vorhanden. 

Gemäß Gutachten über den Bauzustand der allgemeinen Teile des Hauses, insbesondere 
über in absehbarer Zeit notwendig werdende Erhaltungsarbeiten, vom 18.12.2008 wurden 
im Rahmen einer Sockelsanierung ca. 1991 die allgemeinen Teile der Liegenschaft saniert. 
Alle Fassaden wurden instandgesetzt, ebenso die Dacheindeckung. Weiters wurden alle 
Fenster erneuert (Einfachfenster mit Isolierverglasung, innen und außen weiß gestrichen; 
im Erdgeschoss zur Khunngasse erfolgte der Einbau in die alten Rahmenstöcke). Die Ver-
sorgungsleitungen für Wasser, Gas und Strom vom Kellergeschoss bis zu den obersten 
Stockwerken wurden ebenfalls im Zuge der Sockelsanierung ca. 1991 erneuert (Beilage 
Punkt 6.4.).  
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Das Gebäude selbst befindet sich in einem bautechnisch und optisch guten Zustand. 

Ein Energieausweis vom 30.09.2022 für das Gebäude ist vorhanden (Beilage Punkt 6.13.)  

Anmerkung: Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß den Bestimmungen des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes 
(EAVG) ein Vermieter bzw. Verkäufer dem Mieter/Käufer bis spätestens zur Abgabe der Vertragserklärung einen 
zu diesem Zeitpunkt höchstens 10 Jahre alten Energieausweis vorzulegen und bei Vertragsabschluss auszuhän-
digen hat, andernfalls eine dem Alter und der Art des Gebäudes entsprechende Gesamteffizienz als vereinbart 
gilt. Bei Verkauf und Vermietung von Gebäuden, für die nach den jeweils anwendbaren bundes- oder landes-
rechtlichen Vorschriften kein Energieausweis erstellt werden muss, besteht keine Vorlagepflicht. 

2.3.1. Ver- und Entsorgung des Gebäudes  

Die Liegenschaft ist voll ans ortsübliche Versorgungsnetz angeschlossen, d.h. Wasser, 
Strom, Gas, Kanal, Müllabfuhr, Telefon- und Internetanschluss sind vorhanden.  

2.3.2. Bau- und Ausstattungsbeschreibung  

Allgemeine Teile des Gebäudes: 

Außenmauerwerk: Ziegelmauerwerk 

Decken: Dippelbaumdecke 

Stiegen: massiv, verfliest 

Bodenbeläge Stiegenhaus: massiv, verfliest  

Dach: Flachdach, Gaubendach, Dachschräge 

Dacheindeckung: Blecheindeckung, Dachziegel 

Fassade:  Feinputzfassade mit optischen Verzierungen (Lisenen) und 
Fassadenornamenten, Fassadengliederung durch Atlanten,  

Eingangsbereich: Gegensprechanlage (Zentralschlüssel) 

Aufzuganlage:  Haushahn Aufzüge GmbH, Baujahr 2010, Nennlast 675 kg 
oder 9 Personen, 7 Haltestellen (KG bis 1. DG) 

Energieausweis: vorhanden 

Sonstiges: Mülltonnen befinden sich im Müllraum; Kinderwagen- und 
Fahrradabstellraums im Innenhof 

2.4. Beschreibung der Wohnung Top 6 

Die Wohnung Top 6 befindet sich im Erdgeschoss. Die Einheit weist laut Ausführungsplan 
vom 15.02.2019 (siehe Beilage 6.9.) eine Wohnnutzfläche von gesamt 52,35 m² auf und 
setzt sich aus Vorraum, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer sowie Bad/WC zusammen. 

Der Vorraum ohne Fenster ist im Inneren der Wohnung angeordnet. Die Küche sowie 
Bad/WC sind hofseitig ausgerichtet und mit Kastenfenstern ausgestattet. Die Raumhöhe in 
der Küche beträgt ca. 3,20 m; im Bad/WC wurde die Decke auf 2,80 m Höhe abgehängt.  

Das Wohnzimmer und das Schlafzimmer sind straßenseitig (Khunngasse, südlich) ausge-
richtet und mit Kastenfenstern ausgestattet. Die Raumhöhe beträgt ca. 3,20 m. 

Die Böden im Vorraum, Bad/WC und in der Küche sind gefliest, Wohn- und Schlafzimmer 
mit versiegeltem Bambusparkett ausgelegt. Die Wände sind gemalt, Bad/WC (bis Decken-
höhe) gefliest. Der Arbeitsbereich der Küche ist mit Laminat-Wandpaneelen ausgestattet. 
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Die Warmwasseraufbereitung und Beheizung erfolgen mittels Gastherme und Heizkörpern 
in den Zimmern. 

Die Wohnung befindet sich insgesamt in einem optisch und bautechnisch guten und or-
dentlichen Zustand. 

2.4.1. Bau- und Ausstattungsbeschreibung  

Heizung/Warmwasser: Gastherme 

Elektroinstallation: Stand der Technik 

Fenster: Kastenfenster Holz, 2fach verglast 

Türen: Holztüren weiß, Holzzargen 

lichte Raumhöhen: 3,20 m 
im Bad/WC 2,80 m (Decke abgehängt) 

Eingangstür:  Vollholztür, weiß gestrichen, Holzzarge 

Vorraum: Wände: gemalt  
Boden: Fliesen 
Zustand: sehr gut 

Küche:  Einbauküche mit Geräten  
Arbeitsbereich: Laminat-Wandpaneele 
Boden: Fliesen 
Zustand: sehr gut 

Wohnzimmer: Wände: gemalt 
Boden: Bambusparkett, versiegelt 
Zustand: gut 

Schlafzimmer: Wände: gemalt 
Boden: Bambusparkett, versiegelt 
Zustand: gut 

Bad/WC: Duschkabine, Waschbecken, WC 
Sprossenheizkörper, Waschmaschine 
Wände: Fliesen 
Boden: Fliesen 
Belüftung: mechanisch 
Zustand: gut 

Kellerabteil:  vorhanden  

Lage im Gebäude:  durchschnittlich bis schlecht – EG Wohnung mit straßensei-
tig ausgerichteten Zimmern 

Sichtbare Mängel:  einzelne Abnutzungserscheinungen 
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2.4.2. Einreichplan Top 6 

 

2.4.3. Nutzflächen Top 6 

Laut Ausführungsplan beträgt die Wohnnutzfläche der Einheit 52,35 m². 

  

  

Nutzflächen Fläche RH RIH
Top 6

Vorraum 3,14 m² 3,20 m 10,05 m³
Küche 12,13 m² 3,20 m 38,82 m³
Wohnzimmer 20,70 m² 3,20 m 66,24 m³
Schlafzimmer 10,72 m² 3,20 m 34,30 m³
Bad/WC 5,66 m² 2,80 m 15,85 m³

Gesamt 52,35 m² 165,26 m³
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2.4.4. Nutzungs- und Bestandsrechte 

Die gegenständliche Wohnung wurde gemäß vorliegendem Mietvertrag vom 14.05.2021 
ursprünglich befristet auf die Dauer von vier Jahren bis zum 15.05.2025 in Bestand gege-
ben. Die monatliche Pauschalmiete betrug bei Vertragsabschluss EUR 749,00; vom Mieter 
wurde eine Kaution in Höhe von EUR 2.247,00 hinterlegt. Darüber hinaus liegt eine hand-
schriftlich, auf Seite 7 des ursprünglichen Mietvertrages, ergänzte Verlängerung des Miet-
vertrages um ein weiteres Jahr (bis zum 15.05.2026) vor; gleichzeitig wurde zudem die 
monatliche Miete pauschal auf EUR 999,00 angehoben. 

Gemäß § 29 Abs. 4 MRG darf die Vertragsdauer einer solchen Verlängerung jedoch drei 
Jahre nicht unterschreiten und die Verlängerung des Mietvertrages um ein weiteres Jahr 
steht somit im Konflikt mit den gesetzlichen Bestimmungen. 

Im Rahmen der Befundaufnahme wurde vom Mieter angegeben, das Bestandverhältnis mit 
Ablauf der genannten (nicht MRG-konformen) Verlängerung mit 15.05.2026 beenden zu 
wollen. Eine schriftliche Aufkündigung, ein Räumungsvergleich oder Ähnliches liegt dem 
gef. SV jedoch nicht vor. Somit besteht auch kein Rechtsanspruch der Vermieterin auf 
Auflösung durch eine mieterseitige Kündigung. Gemäß § 29 Abs. 3 lit a MRG gilt das Be-
standverhältnis darüber hinaus durch Verstoß gegen die Mindestbefristungsdauer von drei 
Jahren als auf unbestimmte Zeit erneuert. In der ggst. Bewertung wird daher aus Vor-
sichtsgründen jedenfalls von einem unbefristeten Bestandverhältnis ausgegangen und dies 
entsprechend berücksichtigt. 

Im ursprünglich abgeschlossenen Mietvertrag wurde der Hauptmietzins wie folgt aufge-
schlüsselt: 

• Miete von dzt. monatlich: EUR 606,24 
• Möbelmiete von dzt. monatlich: EUR 50,00 
• Betriebskostenakonto von dzt. monatlich (inkl. 10% USt.): EUR 92,76 
• insgesamt sohin: EUR 749,00 

Daraus lässt sich schließen, dass es sich bei dem Mietzins gemäß Verlängerungsschreiben 
ebenfalls um einen Pauschalbetrag handelt. Weiters wird sowohl im ursprünglichen Miet-
vertrag als auch in der Verlängerung die Umsatzsteuer für den Hauptmietzins nicht ausge-
wiesen. Es ist daher davon auszugehen, dass diese auch nicht vorgeschrieben bzw. abge-
führt wird (Kleinunternehmerbefreiung). Im Zuge eines unterstellten Veräußerungsprozes-
ses kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Mieteinnahmen für einen präsumtiven 
Ersteher ebenfalls zwingend umsatzsteuerbefreit zu behandeln sind. Aus gutachterlichen 
Vorsichtsgründen ist im Rahmen der Bewertung zu unterstellen, dass der als Pauschalmiete 
ausgewiesene Betrag als Bruttobetrag betrachtet wird und die Umsatzsteuer in Abzug zu 
bringen ist. 

Der Nettomietzins ergibt sich daher wie folgt: 

 

  

Positionen inkl. USt. Betrag
Pauschalmiete € 999,00 p.m.
davon Betriebskosten € 107,01 p.m.
= Miete inkl. Ust. € 891,99 p.m.
- abzügl. USt. - €   81,09 p.m.
= Nettomiete 52,35 m²  15,49 €/m² € 810,90 p.m.

Nettomietzins
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Im Rahmen der Befundaufnahme wurde zudem vom Mieter mitgeteilt, dass dieser für das 
gesamte weitere Jahr – also bis 15.05.2026 – eine Mietvorauszahlung geleistet habe. Ein 
hieraus resultierender Anspruch auf das bereits entrichtete Entgelt steht einem prä-
sumtiven Ersteher gegenüber dem Mieter im Falle einer Veräußerung nicht zu. Daraus 
ergibt sich somit, dass diesem bis inkl. 15.05.2026 keine Mieterträge (vergleichbar einer 
mietfreien Zeit) zustehen. Dies wird in der ggst. Bewertung gesondert (siehe Seite 36) 
mittels eines Abschlages berücksichtigt. Unter der Annahme des Fortbestands des Miet-
vertrags ist aber davon auszugehen, dass der Mieter nach Ablauf der Vorauszahlung die 
vereinbarte Miete weiterhin entrichtet. 

Ein beidseitig unterzeichneter Mietvertrag sowie die Mietvertragsverlängerung wurden vor-
gelegt (siehe Beilagen 6.14. und 6.15.). 

2.4.5. Außenanlagen 

Der Einheit sind keine Außenanlagen zugeordnet. 

2.4.6. Zubehör 

Das der Wohnung zugeordnete Kellerabteil (siehe Plan Beilage 6.10.) ist nicht mitvermie-
tet. Dem Mieter steht daher kein Schlüssel zur Verfügung und ist das Abteil für ihn nicht 
zugänglich. Da die Eigentümerin zum Zeitpunkt der Befundaufnahme nicht anwesend war, 
war ein Zutritt nicht möglich. 

2.4.7. Betriebs- und Erhaltungskosten 

Die Bruttobetriebskosten für die Wohnung Top 6 (ohne Reparaturfonds) betragen € 2,04 
pro m² Nutzfläche und liegen damit in einer marktüblichen Bandbreite.  

 

Die Reparaturrücklage per 04.09.2025 beträgt gemäß Schreiben der HV € 70.522,28. 

Lt. Auskunft der Hausverwaltung ist in den kommenden Jahren mit keinen wesentlichen, 
über die laufende Instandhaltung hinausgehenden, vorhersehbaren Erhaltungs- und Ver-
besserungsmaßnahmen zu rechnen. Für 22.10.2025 ist die nächste WE-Versammlung vor-
gesehen, wo möglicherweise geplante Instandsetzungen besprochen werden. 

  

Top 6 52,35 m² Netto €/m² USt.-Satz Brutto €/m²
Betriebskosten € 97,28  1,86 €/m² 10% € 107,01  2,04 €/m²
Rücklage € 45,08  0,86 €/m² 0% € 45,08  0,86 €/m²

Gesamt € 142,36  2,72 €/m² € 152,09  2,91 €/m²

Betriebs- und Erhaltungskosten
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3. Wertermittlung  

3.1. Allgemeines 

Der Verkehrswert einer Liegenschaft wird durch den Preis bestimmt, der im redlichen Ge-
schäftsverkehr nach den Eigenschaften, der Beschaffenheit, der Lage und der Verwend-
barkeit des Bewertungsgegenstandes, ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche 
Verhältnisse, zu erzielen ist. Der redliche Geschäftsverkehr ist der Handel auf dem freien 
Markt, bei dem sich die Preise nach dem marktwirtschaftlichen Prinzip von Angebot und 
Nachfrage bestimmen. Er unterliegt den Gegebenheiten der allgemeinen wirtschaftlichen 
Lage der Situation auf dem Realitätenmarkt und dem Kapitalmarkt. Bei der Wertermittlung 
sind alle tatsächlichen, rechtliche und wirtschaftliche Umstände zu berücksichtigen, die den 
Wert der Liegenschaft beeinflussen können. Ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse 
sind bei der Wertermittlung ebenso auszuschließen, wie besondere Vorliebe, Spekulations-
gesichtspunkte oder sonstige subjektive Faktoren. 

Für die Berechnung des Verkehrswertes stehen dem Sachverständigen unterschiedliche 
Bewertungsmöglichkeiten zur Verfügung.  

Die gängigsten sind: 

• das Vergleichswertverfahren, 
• das Sachwertverfahren und 
• das Ertragswertverfahren 

Es wird in jedem einzelnen Bewertungsfall zu prüfen sein, welche Bewertungsmethode 
zielführend ist. Der Bodenwert leitet sich vom ortsüblichen Kaufpreis für Grundstücke ab, 
wofür in der Regel das Vergleichswertverfahren angewandt wird. Die zum Vergleich her-
angezogenen Bodenpreise müssen jedoch Grundstücke betreffen, die mit dem Bewer-
tungsgrundstück hinsichtlich ihrer Lage, Beschaffenheit und Nutzungsmöglichkeiten ver-
gleichbar sind. Sie müssen im Wesentlichen die gleichen wertbeeinflussenden Faktoren 
besitzen, wie die zu bewertende Grundfläche. 

Darunter sind zu verstehen: 

• die allgemeine und besondere Lage, 
• der Erschließungszustand und die Erschließungskosten, 
• die Grundstücksform und -gestalt, 
• eine bereits vorhandene Bebauung, 
• Verwertungs- und Nutzungsmöglichkeiten 
• die Bodenbeschaffenheit und eventuell geologische Überlegungen, potenzielle Ge-

fährdungen 
• die Entfernung zum Ortszentrum, zur nächstgrößeren Ortschaft, zu den nächsten öf-

fentlichen Versorgungseinrichtungen und privaten Bedarfsstellen, den öffentlichen 
Verkehrsmitteln, Überlandstraßen, Eisenbahnen usw.  

Wenn die Eigenschaften der wertbeeinflussenden Faktoren der Vergleichsgrundstücke von 
jenen des Bewertungsgegenstandes abweichen, so sind die Differenzen durch schlüssige 
Zu- und Abschläge zu berichtigen.  

Der Bauzeitwert wird von den Herstellungskosten abgeleitet. Die Herstellungskosten um-
fassen alle Aufwendungen, die erforderlich sind, um ein dem Bewertungsgegenstand glei-
ches Objekt an der Stelle, in gleicher Größe, Konstruktionsart, Bauweise und Ausstattung 
am Wertermittlungsstichtag zu errichten. 
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Von den Herstellungskosten wird für die bisherige Bestandsdauer des Bewertungsgegen-
standes und dessen Folgen ein Abschlag für die technischen Wertminderungen vorgenom-
men. In diesem Abschlag kommen die Wertminderungen des Herstellungswertes infolge 
des Alters, allfälliger Baugebrechen, von Baumängeln und Instandhaltungsmängeln zum 
Ausdruck. 

Der Abschlag für die technische Wertminderung erfolgt als Prozentsatz des Herstellungs-
wertes. Die wirtschaftliche Wertminderung wird neben der technischen Wertminderung zu-
sätzlich durch einen Abschlag zum Herstellungswert berücksichtigt. Die wirtschaftliche 
Wertminderung umfasst alle jene Faktoren, welche eine verminderte wirtschaftliche Nutz-
barkeit des Bewertungsgegenstandes zum Bewertungszeitpunkt und der Restnutzung ver-
ursachen. Darunter sind eine veraltete Bauweise, Anlagen und Funktionsart, eine unwirt-
schaftliche Bauausführung oder eine persönliche Baugestaltung zu verstehen. Weiters ent-
hält die wirtschaftliche Wertminderung den verlorenen Bauaufwand, welcher sich weder im 
Falle eines Verkaufes als Erlös erzielen lässt noch im Falle einer Vermietung oder Verpach-
tung eine angemessene Rendite abwirft. Der verlorene Bauaufwand stellt somit einen An-
passungsfaktor dar, der vom unmittelbaren Geschehen vom Realitätenmarkt abzuleiten 
ist. Der Abschlag für die wirtschaftliche Alterung erfolgt ebenfalls als Prozentsatz des Her-
stellungswertes. 

3.2. Wahl und Erläuterung der Wertermittlungsverfahren 

3.2.1. Ermittlungsmethode 

Prinzipiell sind nach Lehre und Praxis bei der Bewertung von Eigentumswohnungen das 
Ertragswert- und das Sachwertverfahren anzuwenden. Während beim Ertragswertverfah-
ren davon ausgegangen wird, dass zwischen dem gegenwärtigen Ertrag der Liegenschaft 
und ihrem Verkehrswert ein Zusammenhang besteht, geht das Sachwertverfahren von der 
Überlegung aus, dass eine solche Beziehung auch zwischen dem Verkehrswert einerseits 
und der Summe aus Bodenwert und Wert der baulichen Substanz andererseits gegeben 
ist. 

3.2.2. Sachwertermittlung 

Zu ermitteln ist der Bodenwert und der Bauwert. Der Bodenwert ergibt sich aus dem Ver-
gleich mit tatsächlich erzielten Kaufpreisen vergleichbarer Grundstücke, wobei die Ver-
gleichbarkeit beeinflussender Umstände durch Zu- und Abschläge zu berücksichtigen sind. 

Zum Vergleich geeignet sind nur Kaufpreise, die in zeitlicher Nähe zum Wertermittlungs-
stichtag im redlichen Geschäftsverkehr bezahlt wurden. Der Bodenwert ist als Wert des 
fiktiv unbebauten Grundstückes zu ermitteln. 

Der Bauwert ergibt sich aus dem Neubauwert, abzüglich der altersbedingten und allfälligen 
Wertminderungen infolge Mängel, Schäden oder rückgestauten Reparaturbedarfs und in-
folge verlorenen Bauaufwands. Er wird aus den gewöhnlichen Kosten auf der Basis Quad-
ratmeterpreisen ermittelt. Die altersbedingte Wertminderung findet durch einen prozentu-
ellen Abschlag vom Herstellungswert durch entsprechende Abschreibung Berücksichtigung. 

Das Sachwertverfahren wird für die Bewertung jener Liegenschaften herangezogen, die 
primär der Eigennutzung dienen, wie insbesondere Einfamilienhäuser, Wohnungen etc. 
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3.2.3. Ertragswertermittlung 

Beim Ertragswertverfahren ist der Wert der Liegenschaft durch die Kapitalisierung des für 
die Zeit nach dem Bewertungsstichtag zu erwartenden oder erzielten Reinerlöses zum an-
gemessenen Zinssatz innerhalb der anzunehmenden Nutzungsdauer zu ermitteln. Durch 
Abzug des tatsächlichen Aufwandes für Betrieb, Instandhaltung und Verwaltung vom Roh-
ertrag errechnet sich der Reinertrag. Ebenso ist dabei ein Mietausfallswagnis zu berück-
sichtigen. 

Sind keine Erträge vorhanden, in Ermangelung von Aufzeichnungen oder Nachweisen nicht 
fassbar oder weichen sie von den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung erzielbarer Er-
träge ab, so ist von jenen Erträgen auszugehen, die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung 
einer vergleichbaren Liegenschaft nachhaltig erzielt werden könnten. 

Das Ertragswertverfahren wird für die Bewertung jener Liegenschaften herangezogen, die 
primär dazu bestimmt und geeignet sind, Erträge aus Vermietung und Verpachtung zu 
erwirtschaften und dadurch eine angemessene Verzinsung des investierten Kapitals zu ge-
währleisten. 

3.2.4. Wahl der Ermittlungsmethode 

Bei dem Bewertungsgegenstand handelt es sich (prämissengemäß) um eine unbefristet 
vermietete Wohnung. Da eine sofortige Eigennutzung nicht möglich ist, sprechen vermie-
tete Wohnungen (auch befristete) primär Anleger an. Aus Sicht eines potentiellen Käufers 
stehen somit die Renditeüberlegungen und die aus der Vermietung erzielbaren Erträge im 
Vordergrund. Daher wird das Ertragswertverfahren zur Anwendung gebracht.  

Die Ermittlung des (anteiligen) Bodenwertes erfolgt auf Basis des Vergleichswertverfah-
rens. 
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3.3. Vergleichswertverfahren  

Nähere Erläuterungen zur Methodik und Vorgehensweise: 

3.3.1. Generelles 

„Der Vergleichswert der Liegenschaft wird durch Vergleich mit im redlichen Geschäftsver-
kehr tatsächlich erzielten Kaufpreisen bzw. Mieten vergleichbarer Liegenschaften ermittelt. 
Dieses Verfahren ist insbesondere zur Ermittlung des Verkehrswertes/Marktwertes unbe-
bauter Liegenschaften sowie zur Ermittlung des Bodenwertes anzuwenden. Es setzt die 
sorgfältige Beobachtung der Marktentwicklung voraus. Bei der Beurteilung der Vergleich-
barkeit sind die Einflussgrößen der Wertermittlung zu berücksichtigen. Abweichende Ei-
genschaften sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert begründet zu berücksichti-
gen.“ Quelle: Ö-NORM B 1802-1.  

Da im Rahmen des Vergleichswertverfahrens der Wert unmittelbar aus dem Marktgesche-
hen abgeleitet wird, stellt dieses Verfahren das direkteste Wertermittlungsverfahren dar 
und ist im Zweifel anderen Verfahren vorzuziehen.  

Voraussetzung für die Anwendung des Vergleichswertverfahrens ist das Vorhandensein 
vergleichbarer Transaktionen in zeitlicher und räumlicher Nähe zum Stichtag und dem Be-
wertungsgegenstand.  

Bei der Auswahl der Vergleichsobjekte ist so weit wie möglich auf eine Übereinstimmung 
hinsichtlich wertrelevanter Parameter zu achten. Abweichungen sind durch entsprechende 
Anpassungen adäquat zu berücksichtigen. 

3.3.2. Anpassungen 

Um eine ausreichende Übereinstimmung herbeizuführen, sind Anpassungen insbesondere 
nachfolgender Parameter vorzunehmen:  

• Stichtag 
• Lage 
• Lage im Gebäude (bei Objekten auf Multi-Tennant-Liegenschaften) 
• Größe 
• Konfiguration 
• Ausstattung (idR bei Baulichkeiten) 
• Erhaltungszustand (bei Baulichkeiten) 
• Bebaubarkeit (bei Grund und Boden)  

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Anpassungen nur bedarfsweise vorzunehmen sind; 
sofern eine ausreichende Übereinstimmung gegeben ist oder die Abweichung als nicht 
wertmaßgeblich beurteilt wird, kann eine Anpassung unterbleiben. 

Stichtagsanpassung 
Die Stichtagsanpassung erfolgt regelmäßig unter Zugrundelegung des Immobilien-Preis-
spiegels der WKO, wobei die Berechnung (tageweise) interpoliert wird. Es ist darauf hin-
zuweisen, dass die Erhebungen des dem Immobilien-Preisspiegel zugrunde liegenden 
Preisniveaus jeweils 1 Jahr vor der Publikation erfolgt. Insofern stellen die publizierten 
Werte das Vorjahresniveau dar. Dies findet im Rahmen der Stichtagsanpassung entspre-
chende Berücksichtigung. Die Werte für den jeweils aktuellen Stichtag (d.h. zum Zeitpunkt 
der Gutachtenserstellung) werden auf Basis der durchschnittlichen Steigerung der Vorjah-
reswerte antizipiert. 
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Größenanpassung 
Allgemein kann ein nicht linearer Zusammenhang zwischen den erzielten Quadratmeter-
preisen und der Größe einer Immobilie beobachtet werden; d.h. eine Verdoppelung des 
Flächenangebotes führt idR. nicht zu einer Verdoppelung des Kaufpreises. Der Ermittlung 
der Größenanpassung wird daher eine Exponentialfunktion als Berechnungsgrundlage un-
terstellt. Für die Ermittlung der Größenanpassung wird die Berechnung für den Bewer-
tungsgegenstand sowie für das jeweilige Vergleichsobjekt vorgenommen und gegenüber-
gestellt. 

Übrige Anpassungen 
Hinsichtlich der übrigen Anpassungen werden sowohl der Bewertungsgegenstand als auch 
die Vergleichsobjekte anhand folgender Skala beurteilt und benotet: 

Beurteilung - Parameter Note Anpassung 
Sehr Gut 1,0 10,00 % 

Sehr Gut - Gut 1,5 7,50 % 

Gut 2,0 5,00 % 

Gut - Durchschnittlich 2,5 2,50 % 

Durchschnittlich 3,0 0,00 % 

Durchschnittlich - Schlecht 3,5 - 2,50 % 

Schlecht 4,0 - 5,00 % 

Schlecht - Sehr Schlecht 4,5 - 7,50 % 

Sehr Schlecht 5,0 - 10,00 % 

Die Vergleichsobjekte werden dem Bewertungsgegenstand gegenübergestellt, wobei sich 
die Anpassungen auf Grundlage folgender Matrix ergeben: 

Anpassung 10,00% 7,50% 5,00% 2,50% 0,00% -2,50% -5,00% -7,50% -10,00%

Note 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
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10,00% 1,0 Sehr Gut 0,00% 2,50% 5,00% 7,50% 10,00% 12,50% 15,00% 17,50% 20,00%

7,50% 1,5 Sehr Gut - Gut -2,50% 0,00% 2,50% 5,00% 7,50% 10,00% 12,50% 15,00% 17,50%

5,00% 2,0 Gut -5,00% -2,50% 0,00% 2,50% 5,00% 7,50% 10,00% 12,50% 15,00%

2,50% 2,5 Gut - Durchschnittlich -7,50% -5,00% -2,50% 0,00% 2,50% 5,00% 7,50% 10,00% 12,50%

0,00% 3,0 Durchschnittlich -10,00% -7,50% -5,00% -2,50% 0,00% 2,50% 5,00% 7,50% 10,00%

-2,50% 3,5 Durchschnittlich - Schlecht -12,50% -10,00% -7,50% -5,00% -2,50% 0,00% 2,50% 5,00% 7,50%

-5,00% 4,0 Schlecht -15,00% -12,50% -10,00% -7,50% -5,00% -2,50% 0,00% 2,50% 5,00%

-7,50% 4,5 Schlecht - Sehr Schlecht -17,50% -15,00% -12,50% -10,00% -7,50% -5,00% -2,50% 0,00% 2,50%

-10,00% 5,0 Sehr Schlecht -20,00% -17,50% -15,00% -12,50% -10,00% -7,50% -5,00% -2,50% 0,00%
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Höhe der maximal möglichen Anpassung auf Grund-
lage des Marktgeschehens eingeschätzt wird und gegebenenfalls von den oben beispiels-
weise dargestellten +/- 10 % abweichen kann. 
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In Bedarfs- und Ausnahmefällen kann von der oben beschriebenen Vorgehensweise abge-
wichen werden, wobei die Abweichungen individuell erläutert und ermittelt werden. 

Ausreißerprüfungen 
Sowohl das der Bewertung zugrunde gelegte Sample als auch das ermittelte Ergebnis ist 
auf die statistische Relevanz zu prüfen. Extrem gelegene Werte sind nicht für die Bewer-
tung heranzuziehen. Im Rahmen des Vergleichswertverfahrens erfolgen zwei Ausreißer-
prüfungen. 

In der Ausreißerprüfung I wird die erhobene Auswahl an Vergleichsobjekten überprüft. 
Vergleichsobjekte die als Ausreißer zu beurteilen sind, werden aus der Bewertung ausge-
schieden und nicht weiterverarbeitet. Nach Durchführung der Anpassungen werden die 
angepassten Vergleichswerte erneut einer Ausreißerprüfung (Ausreißerprüfung II) unter-
zogen. 

Das Konfidenzintervall für die Identifikation der Ausreißer wird mit dem Doppelten der 
Standardabweichung (Sigma; σ) angenommen. Darüber hinaus wird eine, dem Bewer-
tungsgegenstand entsprechende und marktübliche Preisschwankungsbandbreite bestimmt 
und als maximal zulässige Grenze des Konfidenzintervalls definiert.  
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3.4. Ertragswertverfahren 

3.4.1. Generelles 

Sofern der Bewertungsgegenstand vorwiegend der Ertragserzielung dient, sowie bei ge-
werblich genutzten Liegenschaften kann der Verkehrswert durch Anwendung des Ertrags-
wertverfahrens ermittelt werden. 

Im Rahmen des Ertragswertverfahrens werden die, für den Zeitraum nach dem Bewer-
tungsstichtag erzielten und/oder prognostizierten Erträge durch Ansatz einer angemesse-
nen Verzinsung auf die Restnutzungsdauer der Baulichkeiten kapitalisiert. Im Rahmen des 
Ertragswertverfahrens wird nach folgendem Schema vorgegangen: 

 Jahresrohertrag 

- Bewirtschaftungsaufwand 

- Verzinsungsbetrag des Bodenwertes 

= Jahresreinertrag der baulichen Anlagen 

x Vervielfältiger 

= Ertragswert der baulichen Anlagen 

- Wertminderung durch Mängel, Schäden, Reparaturbedarf 

+ Bodenwert/-anteil 

+/- Sonstige wertbeeinflussende Umstände 

= Ertragswert der Liegenschaft 

+/- Rechte/Lasten 

+/- Marktanpassung 

= Verkehrswert des Bewertungsgegenstandes 
 

Hinsichtlich der Marktanpassung ist festzuhalten, dass grundsätzlich jedes ermittelte Er-
gebnis auf seine Richtigkeit und Marktgängigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls zu kor-
rigieren ist. Normativ (Ö-Norm B 1802-1) sind die marktrelevanten Verhältnisse in den 
einzelnen Ansätzen zu berücksichtigen, wodurch die Vornahme einer Marktanpassung nicht 
mehr notwendig sein soll. Insofern wird bei Anwendung des Ertragswertverfahrens eine 
Marktanpassung nur dann vorgenommen, wenn marktmaßgebliche Umstände nicht implizit 
in den anzusetzenden Parametern Eingang finden konnten oder explizit abzubilden sind. 

3.4.2. Jahresrohertrag 

Grundsätzlich sind die zum Stichtag erzielten Erträge der Ertragswertermittlung zugrunde 
zu legen. Sind die tatsächlich erzielten Erträge nicht erfassbar oder weichen sie von den, 
bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung erzielbaren Erträgen ab, so ist von jenen Erträgen, 
die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung des Bewertungsgegenstandes hätten erzielt 
werden können, heranzuziehen. 

3.4.3. Bewirtschaftungsaufwand 

Als Bewirtschaftungskosten sind die, im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Be-
wirtschaftung des Bewertungsgegenstandes entstehenden, nicht auf den Bestandnehmer 
überwälzbaren Kosten anzusetzen. Im gegenständlichen Fall werden folgende Bewirtschaf-
tungskosten angesetzt: 
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Mietausfallswagnis 
Unter dem Mietausfallswagnis werden uneinbringliche Rückstände sowie die Kosten der 
Rechtsverfolgung auf Zahlung aber auch die Leerstandskosten subsumiert. Da die exakte 
Höhe dieser Kosten im Vorhinein in der Regel nicht bekannt ist, werden diese als Wagnis, 
in Prozent des Rohertrages in Abzug gebracht. Die Höhe orientiert sich primär an der Lage, 
der Nutzung sowie der Nutzbarkeit (Drittverwendungsfähigkeit) des Bewertungsgegen-
standes. 

Das Mietausfallswagnis wird üblicherweise innerhalb folgender Bandbreiten angesetzt: 

Wohnobjekt 2,0 % bis 4,0 % 

Büros und Geschäftslokale 3,0 % bis 5,0 % 

Gewerblich genutzte Objekte 5,0 % bis 10,0 % 
 

Die dargestellten Bandbreiten stellen durchschnittliche Erfahrungswerte dar. Der individu-
ell gewählte Ansatz kann aufgrund der jeweiligen Beschaffenheit des Bewertungsgegen-
standes sowie der Höhe des erzielten/angesetzten Ertrages von den dargestellten Band-
breiten abweichen. 

Instandhaltungskosten 
Für die Beseitigung von baulichen Schäden sowie Schäden aus Witterung, Alterung und 
Ab-nutzung werden Instandhaltungskosten, in einer der Bauweise, dem Alter und der Nut-
zung des Bauwerkes angemessenen Höhe in Abzug gebracht. 

3.4.4. Verzinsungsbetrag des Bodenwertes 

Im Gegensatz zu Baulichkeiten ist Grund und Boden zeitlich unbegrenzt (ewig) nutzbar, 
weshalb der Liegenschaftsreinertrag bewertungsmethodisch in einen Verzinsungsbetrag 
des Bodenwertes und in einen Reinertragsanteil der baulichen Anlagen zu teilen ist. Der 
Verzinsungsbetrag errechnet sich als Jahreswert einer ewigen Rente. 

3.4.5. Liegenschaftszinssatz/Kapitalisierungszinssatz 

Dieser dient der Verzinsung der bewertungsmethodisch angesetzten (Rein-)Erträge und 
bildet das Risikoprofil des jeweiligen Bewertungsgegenstandes ab.  

Der Hauptverband der allg. beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Ös-
terreichs empfiehlt, folgende Kapitalisierungszinssätze anzusetzen: 

Liegenschaftsart 
Lage 

hochwertig sehr gut gut mäßig 
Wohnliegenschaft 0,5 - 2,5 % 1,5 - 3,5 % 2,5 - 4,5 % 3,5 - 5,5 % 

Büroliegenschaft 2,5 - 4,5 % 3,5 - 5,5 % 4,5 - 6,5 % 5,0 - 7,0 % 

Geschäftsliegenschaft 3,0 - 5,0 % 3,5 - 6,0 % 5,0 - 6,5 % 5,5 - 7,5 % 

Einkaufszentrum, Supermarkt, FMZ 3,5 - 6,5 % 4,5 - 7,0 % 5,0 - 8,0 % 5,5 - 8,5 % 

Transport-, Logistikliegenschaft 4,0 - 6,0 % 4,5 - 6,5 % 5,0 - 7,0 % 6,0 - 8,0 % 

Touristisch genutzte Liegenschaft 4,5 - 7,0 % 5,0 - 7,5 % 5,5 - 8,0 % 6,0 - 9,0 % 

Gewerblich genutzte Liegenschaft 4,0 - 7,0 % 4,5 - 7,5 % 5,5 - 8,5 % 6,5 - 9,5 % 

Industrieliegenschaft 4,5 - 7,5 % 5,0 - 8,0 % 5,5 - 9,0 % 6,5 - 10,0 % 

Landwirtschaftliche Liegenschaft  0,5 - 2,5 % 1,5 - 3,5 % 2,5 - 4,5 % 3,5 - 5,5 % 

Forstwirtschaftliche Liegenschaft  2,5 - 4,5 % 3,5 - 5,5 % 4,5 - 6,5 % 5,0 - 7,0 % 
Quelle: „Sachverständige“, Heft 2/2024 
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Festzuhalten ist, dass der Liegenschaftszinssatz ausschließlich ein Instrument der Liegen-
schaftsbewertung darstellt und für die Marktteilnehmer de facto nicht von Relevanz ist. 
Marktteilnehmer kalkulieren die mit dem bewertungsgegenständlichen Objekt verbunde-
nen Risiken und Potentiale in Form einer Ertragsrendite. Diese unterscheidet sich vom Lie-
genschaftszinssatz insofern, als dass die Rendite folgende der Ertragswertmethode inne-
wohnende Vorgehensweisen nur implizit berücksichtigt: 

- Trennung Grund & Boden/Baulichkeiten 
- Explizierter Ansatz der Restnutzungsdauer der Baulichkeiten 
- Expliziter Ansatz der Bewirtschaftungskosten 

Insofern orientiert sich der Liegenschaftszinssatz an der marktseitig erwarteten Rendite 
und leitet sich auch aus dieser retrograd ab. 

Nutzungsdauer 
Die gewöhnliche Nutzungsdauer ist die üblicherweise zu erwartende Zeitspanne von der 
Errichtung bis zum Ende der wirtschaftlich vertretbaren Nutzung. Diese hängt von der Nut-
zung, Bauweise und -art sowie der Wartung und Instandhaltung ab. In der Bewertungsli-
teratur wird, je nach Ausführung und Gebäudeart/Nutzung, folgende Nutzungsdauer emp-
fohlen: 

Art der Baulichkeit übliche Gesamtnutzungsdauer 

Ein- und Zweifamilienhaus  

normale Bauausführung 60-70 Jahre 

einfache Bauausführung 50-60 Jahre 

Fertighäuser 60-70 Jahre 

Fertighäuser auf Holzbasis 40-60 Jahre 

Mehrwohnungshäuser  

Miet- und Eigentumswohngebäude 60-70 Jahre 

Sozialer Wohnbau 50-60 Jahre 

Altbau-/Gründerzeithäuser 100-150 Jahre 

Garagen  

Garagen Massivbau 50-70 Jahre 

Fertiggaragen 40-50 Jahre 

Parkhäuser und Tiefgaragen 40-50 Jahre 

Büro- und Verwaltungsgebäude  

je nach Bauausführung und Standort 40-60 Jahre 

Handelsimmobilien  

Geschäftshäuser und Kaufhäuser 30-50 Jahre 

Supermärkte 20-30 Jahre 

Gewerbe- und Industriegebäude  

Fabrikgebäude und Werkhallen 30-50 Jahre 

Lagerhallen und Logistikimmobilien 20-40 Jahre 

Betriebsgebäude für besondere Zwecke 10-30 Jahre 
Wellblechschuppen, Flugdächer, Holzschuppen, 
Holzgebäude in einfacher Bauweise 20-30 Jahre 

Sonderimmobilien  

Hotels 20-40 Jahre 

Schulen 40-60 Jahre 

Tankstellen 10-20 Jahre 
Quelle: Liegenschaftsbewertung, Heimo Kranewitter  
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Vervielfältiger 
Der Vervielfältiger errechnet sich aus dem jeweiligen Liegenschaftszinssatz/Kapitalisie-
rungszinssatz sowie der Restnutzungsdauer gemäß folgender Formel: 

  

V…Vervielfältiger 
p…Kapitalisierungszinssatz 
n…Restnutzungsdauer in Jahren 
  

qn - 1

qn x (q - 1)
V=

q = 1 + p
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4. Bewertung 

4.1. Ertragswert Top 6 

4.1.1. Anteiliger Bodenwert 

Folgende Vergleichsobjekte (Grundkostenanteile) wurden erhoben: 

 

Unter Berücksichtigung der straßenseitigen Ausrichtung im Erdgeschoss wird für die Woh-
nung Top 6, ausgehend vom ermittelten Mittelwert, ein Grundkostenanteil wie folgt be-
rücksichtigt: 

 

4.1.2. Nachhaltig erzielbarer Mietertrag/Mietansatz 

Der monatlich vereinbarte Mietertrag beträgt gem. vorliegender Verlängerung pauschal 
EUR 999,00. Der Nettomietzins ergibt sich wie folgt: 

 

Ausgehend vom aktuellen Richtwert für Wien von € 6,67/m² sowie unter Berücksichtigung 
von Ausstattung, Stockwerkslage, Erhaltungszustand und Lärmbeeinträchtigung ist ein 
Mietansatz von rund € 6,80/m² gemäß § 16 Abs. 2 MRG als zulässig anzusehen. Da die 
vereinbarte Miete diesen Betrag deutlich übersteigt, wird der Mietertrag in einen nachhaltig 
erzielbaren „Hard Core“-Anteil sowie in einen darüberhinausgehenden „Top Slice I“-Anteil 
getrennt.  

Der gesetzlich zulässige Ansatz wird als nachhaltig erzielbar und daher als „Hard Core“ 
angesetzt. Der darüberliegende Anteil („Top Slice I“) ist zwar tatsächlich vereinbart bzw. 
vereinnahmt, jedoch nicht als nachhaltig erzielbar zu beurteilen. Dieser wird im Rahmen 
der sonstigen wertbeeinflussenden Umstände (unter Ansatz eines Risikoaufschlages auf 
den Liegenschaftszins) gesondert berücksichtigt. Der Mietertrag stellt sich demnach wie 
folgt dar: 

Lage/Nähe ONr. Stichtag FläWi Bauklasse Bauweise GKA
1030 Wien, Apostelgasse 25 15.02.2024 W,GB I, III g, 5.5 m; G  2.761 €/m²
1030 Wien, Adamsgasse 25 21.04.2023 W IV g, 17 m, G  3.687 €/m²
1030 Wien, Matthäusgasse 12 04.03.2024 W II g, 50 %  2.829 €/m²
1030 Wien, Hagenmüllergasse 13 04.06.2024 W II, IV g, 18 m  3.116 €/m²
1030 Wien, Beatrixgasse 14 10.05.2023 W IV g, 70%  2.236 €/m²
1030 Wien, Aspangstraße 57 14.11.2023 GB,G IV g, 18 m  2.999 €/m²

Minimalwert  2.236 €/m²
Mittelwert  2.938 €/m²
Maximalwert  3.687 €/m²

Grundkostenanteile - 1030 Wien 

Mittelwert  2.938 €/m²
- Abschlag Straßenausrichtung/EG 15% - 441 €/m²
KA unter Berücksichtigung der Abschläge  2.497 €/m²
GKA gerundet  2.500 €/m²

angepasster Grundkostenanteil

Positionen inkl. USt. Betrag
Pauschalmiete € 999,00 p.m.
davon Betriebskosten € 107,01 p.m.
= Miete inkl. Ust. € 891,99 p.m.
- abzügl. USt. - €   81,09 p.m.
= Nettomiete 52,35 m²  15,49 €/m² € 810,90 p.m.

Nettomietzins
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4.1.3. Liegenschaftszinssatz 

Aufgrund des Risikoprofils des Bewertungsgegenstandes sowie unter Berücksichtigung ins-
besondere der Lage, des Zustandes, der straßenseitigen Ausrichtung im Erdgeschoß sowie 
der Nutzung als Wohnung wird im ggst. Fall ein Liegenschaftszinssatz in Höhe von 2,50 % 
angesetzt.  

4.1.4. Nutzungsdauer 

Die gewöhnliche Nutzungsdauer ist die üblicherweise zu erwartende Zeitspanne von der 
Errichtung des Gebäudes bis zum Ende seiner wirtschaftlich vertretbaren Nutzung. Diese 
hängt von der Nutzung, Bauweise und -art sowie der Wartung und Instandhaltung des 
Gebäudes ab. Die gewöhnliche Nutzungsdauer für Gebäude dieser Art beträgt rd. 100-150 
Jahre. Ausgehend von dem ursprünglichen Errichtungsjahr sowie unter Berücksichtigung 
der im Jahr 1991 erfolgten Sockelsanierung, des Aufzugseinbaus um 2011/2012, der in 
den Jahren 2018 bis 2020 vorgenommenen baulichen Änderungen (DG-Ausbau, Woh-
nungszusammenlegungen und Grundrissänderungen in den Regelgeschoßen, Herstellung 
von Balkonen im Innenhof, Errichtung eines Müll- sowie eines Kinderwagen-/Fahrradab-
stellraums, Schaffung von Einlagerungsräumen im Kellergeschoß, Erneuerung der Haus-
kanalanlage), einer laufenden Instandhaltung, den in Ansatz gebrachten Instandhaltungs-
kosten und dem im Rahmen der Befundaufnahme festgestellten Erhaltungszustand kann 
von einer weiteren Restnutzungsdauer von ca. 80 Jahren ausgegangen werden. 

4.1.5. Sonstige wertbeeinflussende Umstände 

Die bewertungsgegenständliche Wohnung fällt grundsätzlich in den Vollanwendungsbe-
reich des MRG, es gelten im ggst. Fall die Grenzen für den zulässigen Hauptmietzins gem. 
§ 16 Abs. 2 MRG. Der vereinbarte Mietzins liegt jedoch deutlich über der zulässigen Höchst-
grenze. Jener Betrag, welcher über der gesetzlich zulässigen Miete liegt (Top Slice I), wird 
in ggst. Bewertung mit einem höheren Risiko (Aufschlag auf den Liegenschaftszins) ent-
sprechend berücksichtigt.  

Des Weiteren wurde im Rahmen der Befundaufnahme durch den aktuellen Mieter mitge-
teilt, dass dieser für das gesamte weitere Jahr eine Mietzinsvorauszahlung getätigt habe. 
Für einen präsumtiven Erwerber ergibt sich somit, dass dieser bis inkl. 15.05.2026 keine 
Mieterträge (vergleichbar einer mietfreien Zeit) erhält. Dieser Umstand wird mittels eines 
Abschlages berücksichtigt. Die sonstigen wertbeeinflussenden Umstände ergeben sich da-
her wie folgt: 

 

  

Top Nutzung
 HMZ/m²

vereinbart 
 gesetzl. zu-
lässige Miete Nutzfläche Hard Core

 Top Slice I 
(Overrented) 

Top 6 Wohnung  15,49 €/m²  6,80 €/m² 52,35 m² € 355,98 p.m.  454,92 €/m²

Ertragsanalyse

Sonstige wertbeeinflussende Umstände
Top Slice I - Overrented Hard Core 6,80 €/m² 4.272 €

Anteil Overrented 8,69 €/m² 5.459 €
Risikozuschlag 2,50% 5,00% 80,00 Jahre 19,5965 106.978 €

Mietzinsvorauszahlung (mietfreie Zeit) bis zum 15.05.2026 € 810,90 p.m. für 8 Monate -6.487 €

sonstige wertbeeinfl. Umstände 100.491 €
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4.1.6. Rechte und Lasten 

A2-Blatt 

 

A2-LNr. 1 – Sicherheitszone Flughafen Wien: Gemäß § 86 LFG ist die Sicherheitszone der 
Bereich eines Flugplatzes und seiner Umgebung, innerhalb dessen ein Luftfahrthindernis 
gemäß § 85 Abs. 1 LFG nur mit Bewilligung der zuständigen Behörden errichtet, abgeän-
dert oder erweitert werden darf. Von einem Luftfahrthindernis spricht man dann, wenn das 
Objekt, welches zur Errichtung gelangen soll, die jeweils darüber verlaufende Fläche der 
Sicherheitszone durchragt. Sämtliche Liegenschaften der Umgebung befinden sich in der 
Sicherheitszone des Flughafens, Ortsüblichkeit ist daher gegeben  nicht weiter bewer-
tungsrelevant. 

C-Blatt 

 

C-LNr. 13 – Vereinbarung über die Aufteilung der Aufwendungen: Gem. Punkt VI des Woh-
nungseigentumsvertrages erfolgt die Aufteilung der Aufwendungen für die Betriebskosten 
nicht nach Liegenschaftsanteilen, sondern nach Nutzflächen. Punkt XIII enthält ergänzend 
Regelungen zur Instandhaltungspflicht der einzelnen Wohnungseigentümer. Dort ist aus-
drücklich festgehalten, dass sich die Instandhaltungspflicht des jeweiligen Wohnungsei-
gentümers auch auf die Außenseiten der dem jeweiligen WE-Objekt zugehörigen Fenster, 
Wohnungs- bzw. Terrassentüren sowie auf die Terrassen, Balkone und Loggien erstreckt.  

Gem. Punkt X sind die Wohnungseigentümer grundsätzlich zur Benützung der Aufzugsan-
lage berechtigt und entsprechend zur Tragung der Betriebs- und Instandhaltungskosten 
verpflichtet. Da die Betriebskosten für das bewertungsgegenständliche WE-Objekt am un-
teren Ende der marktüblichen Bandbreite liegen, ist die ggst. Eintragung nicht weiter be-
wertungsrelevant. 

4.1.7. Marktsituation 

Zum Stichtag wurden unter anderem folgende befristet vermietete Wohnungen verschie-
dener Erhaltungszustände in 1030 Wien zum Kauf angeboten: 

 

  

  

Lage/Nähe Stockwerk €/m² p.m. Fläche Rendite Kaufpreis
Schlachthausgasse 2. OG € 735,12 p.m. € 8.821,44 p.a.  13,87 €/m² 53,00 m² 2,52% 350.000 €  6.604 €/m²
Kardinal

‑

Nagl

‑

Platz 1. Stock k. A. k. A. - 80,00 m² - 530.000 €  6.625 €/m²
Mohsgasse 4. OG € 746,85 p.m. € 8.962,20 p.a.  11,49 €/m² 65,00 m² 2,13% 420.000 €  6.462 €/m²
Mohsgasse 30 k. A. k. A. k. A. - 96,00 m² - 489.000 €  5.094 €/m²
Hainburger Straße 48 4. OG k. A. k. A. - 72,32 m² - 415.000 €  5.738 €/m²
Fasanviertel 1. OG € 433,00 p.m. € 5.196,00 p.m.  6,98 €/m² 62,00 m² 2,08% 250.000 €  4.032 €/m²
Gerlgasse 3. OG k. A. k. A. - 64,90 m² - 325.000 €  5.008 €/m²

Minimalwert 53,00 m² 2,08% 250.000 €  4.032 €/m²
Mittelwert 70,46 m² 2,24% 397.000 €  5.652 €/m²
Maximalwert 96,00 m² 2,52% 530.000 €  6.625 €/m²

Angebote - befristet vermietete Wohnungen
Nettohauptmietzins
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Weiters konnten unter anderem folgende Angebote unbefristet vermieteter Wohnungen 
verschiedener Erhaltungszustände in 1030 Wien zum Kauf erhoben werden: 

 

Im Rahmen der Befundaufnahme wurde vom Mieter angegeben, dass dieser beabsichtige, 
das Bestandverhältnis mit Ablauf der genannten (nicht MRG-konformen) Verlängerung be-
enden zu wollen. Dem gef. SV liegt diesbezüglich jedoch keine schriftliche Aufkündigung, 
kein Räumungsvergleich oder Ähnliches vor. Ein Rechtsanspruch des Vermieters auf Auf-
lösung durch eine mieterseitige Kündigung besteht somit nicht. Darüber hinaus gilt das 
Bestandverhältnis gem. gesetzlichen Regelungen als auf unbestimmte Zeit erneuert. Ob 
der Mieter daher dauerhaft in der ggst. Wohnung bleibt oder nicht, ist mit einer Ungewiss-
heit verbunden. Gegenüber unbefristet vermieteten Objekten liegt das ggst. Objekt auf-
grund des Freiwerdungspotenzials im oberen Bandbreitenbereich, gegenüber befristet ver-
mieteten Objekten aufgrund des Risikos einer drohenden unbefristeten Inbestandgabe am 
unteren Bandbreitenende. Ein Verkehrswert iHv. 4.366€/m² wird daher im ggst. Fall als 
plausibel erachtet. 

  

Lage/Nähe Stockwerk €/m² p.m. Fläche Rendite Kaufpreis
Erdbergstraße 95 2. OG k. A. k. A. - 69,43 m² - 135.000 €  1.944 €/m²
Metternichgasse 2. OG € 250,00 p.m. € 3.000,00 p.a.  1,66 €/m² 151,00 m² 0,44% 680.000 €  4.503 €/m²
Landstraßer Hauptstraße 2. OG € 257,14 p.m. € 3.085,68 p.a.  1,57 €/m² 163,33 m² 0,44% 698.000 €  4.274 €/m²
Botschaftsviertel/Modenapa EG € 734,00 p.m. € 8.808,00 p.a.  10,30 €/m² 71,25 m² 2,75% 320.625 €  4.500 €/m²
Kegelgasse k. A. € 546,19 p.m. € 6.554,28 p.a.  4,47 €/m² 122,19 m² 1,51% 434.500 €  3.556 €/m²
U3 Rochusgasse EG k. A. k. A. - 111,38 m² - 445.520 €  4.000 €/m²
Wassergasse 1. OG € 257,45 p.m. € 3.089,40 p.a.  2,24 €/m² 115,00 m² 0,68% 457.125 €  3.975 €/m²
Botanischer Garten 3. OG € 388,83 p.m. € 4.666,00 p.a.  9,05 €/m² 42,98 m² 2,61% 179.000 €  4.165 €/m²
U3 Schlachthausgasse 2. OG k. A. k. A. - 62,37 m² - 140.000 €  2.245 €/m²
Posthorngasse 5 1. OG € 516,24 p.m. € 6.194,87 p.a.  10,57 €/m² 48,84 m² 2,67% 231.990 €  4.750 €/m²

Minimalwert 42,98 m² 0,44% 135.000 €  1.944 €/m²
Mittelwert 95,78 m² 1,58% 372.176 €  3.791 €/m²
Maximalwert 163,33 m² 2,75% 698.000 €  4.750 €/m²

Angebote - unbefristet vermietete Wohnungen
Nettohauptmietzins
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4.2. Verkehrswertermittlung 

 

 

4.3. Marktanpassung 

Die bei der Ermittlung des Verkehrswertes vorzunehmende Überprüfung der tatsächlichen 
Marktverhältnisse gemäß § 7 Liegenschaftsbewertungsgesetz ergibt, dass der im Ver-
gleichswertverfahren ermittelte Wert unter Berücksichtigung der Zu- und Abschläge dem 
Marktwert entspricht und eine weitere Anpassung nicht erforderlich ist.  

  

Liegenschaftsreinertrag und Bodenwert
Zinssatz 2,50% Perioden (Jahre) 80 Jahre

Position
Betrag

(periodisch)
Faktor/

Multiplikator
Barwert/

Absolutbetrag
Jahresrohertrag (Hard Core) € 355,98 p.m. 12 Monate 4.271,76 € 34,4518 147.170 €
Instandhaltungskosten 52,35 m² 20,00 €/m² -1.047,00 € 34,4518 -36.071 €
Mietausfallswagnis 4.271,76 €    2,00% -85,44 € 34,4518 -2.943 €
Bodenwertverzinsung 130.875 €     2,50% -3.271,88 € 34,4518 -112.722 €
Liegenschaftsreinertrag und Gebäudeertragswert -132,55 € -4.567 €
Bodenwert 52,35 m² 2.500,00 €/m² 130.875 €
vorläufiger Ertragswert (Hard Core) 126.308 €

Sonstige wertbeeinflussende Umstände
Top Slice I - Overrented Hard Core 6,80 €/m² 4.272 €

Anteil Overrented 8,69 €/m² 5.459 €
Risikozuschlag 2,50% 5,00% 80,00 Jahre 19,5965 106.978 €

Mietzinsvorauszahlung (mietfreie Zeit) bis zum 15.05.2026 € 810,90 p.m. für 8 Monate -6.487 €

sonstige wertbeeinfl. Umstände 100.491 €

Rechte und Lasten / Ergebnis 
Ertragswert 226.799 €
+/- Rechte und Lasten
Verkehrswert 226.799 €
Verkehrswert gerundet 227.000 €

Benchmarks
ermittelter Verkehrswert im Verhältnis zur Nutzfläche 52,35 m² 4.336 €/m²
Bruttorendite des ermittelten Verkehrswertes (bezogen auf den nachhaltig erzielten Mietertrag) 1,88%
Bruttorendite des ermittelten Verkehrswertes (bezogen auf den faktisch erzielten Mietertrag) 4,29%
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5. Zusammenfassung  

• Liegenschaft: 1030 Wien, Khunngasse 9 
GB 01006 Landstraße, EZ 2529, GST-NR 1126/66 

• Größe der Liegenschaft: 534 m² 

• Nutzung der Liegenschaft: Wohnhaus 

• Nutzung Liegenschaftsanteile: Wohnung 

Top 6  

• Anteile B-LNR 9: WE-Anteile 43/1823 

• Nutzfläche 52,35 m² 

• Verkehrswert Top 6 € 227.000,-- (4.336 €/m²) 

 
 

Wien, am 15. Oktober 2025 
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6. Beilagen 

6.1. Fotos vom 03.09.2025 

Ansicht Gebäude straßenseitig 

 

 
 Khunngasse Richtung Osten Khunngasse Richtung Westen 
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Eingangsbereich 

  
 

Stiegenhaus 
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 Stiegenhaus Aufzug 

  
 

Eingangstür 
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Vorraum/Eingangsbereich 

  
 

Küche 
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Wohnzimmer 

  
 

Schlafzimmer 
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Badezimmer mit WC 

  
 

Gastherme 
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 Elektroverteiler Gegensprechanlage 

  
 

Kellergeschoss 
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6.2. Einreichplan Aufzugseinbau und DG-Ausbau vom 21.06.2007 
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